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Richtlinien
liber die Gewahrung von Zuwendungen
zur Verarbeitung und Vermarktung
regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte

RdErl. d. Ministeriums fur Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- 11-2 - 2661.50.21 -
v. 5.8.2004

Mein RdErl. v. 20.11.2002 (SMBI. NRW. 7820) wird wie folgt geandert:

1
Die Nummer 2.4 erhalt folgende Fassung:
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“Ausgaben von Erzeugerzusammenschlissen oder - bei besonderer Berlicksichtigung der Inter-
essen landwirtschaftlicher Erzeugerinnen oder Erzeuger - von Unternehmen des Handels oder
der Be- und Verarbeitung fir

- die EinfUhrung von stufenlibergreifenden Qualitatsmanagementsystemen - einschlieBlich der
Ausgaben fir die Erstzertifizierung sowie fur die Aus- und Weiterbildung im Hinblick auf die An-
wendung dieser Systeme,

- die Einfihrung von anerkannt stufentbergreifenden Umweltmanagementsystemen - ein-
schlieBlich der Ausgaben flr die Erstzertifizierung sowie fir die Aus- und Weiterbildung im Hin-
blick auf die Anwendung dieser Systeme,

- die Erarbeitung und Durchfiihrung von Vermarktungskonzeptionen.

Sofern die Einfihrung eines anerkannt stufenlibergreifenden Qualitats- oder Umweltmanage-
mentsystems gefdrdert wird, ist diesbezliglich eine weitere Férderung nach anderen Richtlinien
ausgeschlossen.”

2

Nummer 3.1 Satz 1 erhalt folgende Fassung:

LZusammenschlisse von mindestens flnf Erzeugerinnen oder Erzeugern, die landwirtschaftliche
Erzeugnisse in einer Erzeugungsregion produzieren und mindestens 80 v.H. ihres Jahresumsat-
zes in bestimmten Vermarktungsregionen vermarkten sowie sich einem Kontrollverfahren in Be-
zug auf die regionale Herkunft unterziehen (fir MaBnahmen nach den Nrn. 2.1 bis 2.4)".

3

Nummer 4.1 erhalt folgende Fassung:

“Regional erzeugt im Sinne dieser Richtlinie sind Erzeugnisse, die in einer Erzeugungsregion pro-
duziert und in einer oder mehreren Vermarktungsregionen abgesetzt werden.”

4

Nummer 4.2 erhalt folgende Fassung:

“Qualitatsprodukte im Sinne dieser Richtlinie sind Erzeugnisse, die nach anerkannten Lebensmit-
telqualitdtsregelungen erzeugt werden, die folgende Anforderungen erfullen:

- besondere Merkmale des Erzeugungsprozesses oder eine Qualitat des Endproduktes, die er-
heblich Uber die handelsiibliche Warennorm hinsichtlich der menschlichen, tierischen und
pflanzlichen Gesundheit, des Tierschutzes und des Umweltschutzes hinausgeht,

- verbindliche Produktspezifikationen beinhalten, deren Einhaltung von einer unabhangigen Kon-
trolleinrichtung Uberwacht wird,

- transparent sind und eine vollstandige Riickverfolgbarkeit der Erzeugnisse gewahrleisten.”
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In der Nummer 4.6 werden die Woérter ,,Bewilligung der Forderungsmittel” durch die Worter
LAuszahlung der Zuwendung” ersetzt.

6

Nummer 5.5.1.3 erhalt folgende Fassung:

“bei MaBnahmen nach Nr. 2.4

Ausgaben fir die Erarbeitung von Vermarktungskonzeptionen:

insbesondere fur Vorplanungen, wie Marktanalysen, Entwicklungsstudien, auf die Vermarktung
bezogene Beratungs- und PlanungsmaBnahmen, Durchfihrbarkeits- und Konzeptstudien,
Marktforschung, Produktentwirfe.

Zu den Ausgaben fir die Durchfiihrung von Vermarktungskonzeptionen kénnen in den ersten
drei Jahren nach Vorlage derselben

- Ausgaben, die durch die Teilnahme an Wettbewerben, Ausstellungen und Messen entstehen,
- Produktentwicklungen,

- Qualitadtskontrollen, die von oder im Namen von Dritten durchgefuhrt werden, gezahlt werden,
soweit die vorgenannten MaBnahmen in der Konzeption vorgesehen sind.”

7
Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1.1.2004 in Kraft.

- MBI. NRW. 2004 S. 856

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3


https://recht.nrw.de/mblnrw/2004-35

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Verarbeitung und Vermarktung regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - II-2 – 2661.50.21 – v. 5.8.2004 


